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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDIENGUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN 
Für City Hotel Würzburg, Stand Januar 2020 

Geltungsbereich 

1. Diese Geltungsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Konferenz-, Bankett- und 
Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung von Veranstaltungen wie Schulungen, Seminaren, Tagungen etc. sowie für 

alle damit zusammenhängenden weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels. 
2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume, Flächen oder Zimmer sowie die Einladung zu 

Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 

Hotels. 
3. Geschäftsbedingungen des Veranstalters finden nur Anwendung, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

Vertragsabschluss, -partner, -haftung 

1. Der Vertrag kommt durch die Antragsannahme (Bestätigung) des Hotels an den Veranstalter zustande, diese sind die 

Vertragspartner. 
2. Ist der Kunde/Besteller nicht der Veranstalter selbst oder wird vom Veranstalter ein gewerblicher Vermittler und Organisator 

eingeschaltet, so haften diese zusammen mit dem Veranstalter gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag. 

3. Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Diese Haftung ist beschränkt auf Leistungsmängel, die, außer im 
leistungstypischen Bereich, auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Hotels zurückzuführen sind. Im Übrigen ist der 
Veranstalter verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlichen hohen Schadens 

hinzuweisen. 

Leistungen, Preise, Zahlung 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Veranstalter bestellten und vom Hotel zugesagten Leistungen zu erbringen. 
2. Der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese Leistungen vereinbarten Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für in 

Verbindung mit der Veranstaltung stehenden Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. 
3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Eventuelle Erhöhungen der Mehrwertsteuer 

gehen zu Lasten des Veranstalters. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung 4 Monate und 

erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann der vertraglich vereinbarte Preis 
angemessen, höchstens jedoch um 10 % erhöht werden. 

4. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. 
5. Zahlungsverzug mit auch nur einer Rechnung berechtigt das Hotel alle weiteren und zukünftigen Leistungen für den Veranstalter 

einzustellen. Voraussetzung ist, dass das Hotel durch eine Mahnung unter Fristsetzung und Hinweis auf diese Folgen bewirkt. 

6. Die Akzeptierung und die Auswahl von Kreditkarten ist dem Hotel in jedem einzelnen Fall der Vorlage einer Kreditkarte 
freigestellt und zwar auch dann, wenn die grundsätzliche Akzeptanz von Kreditkarten durch Aushänge im Hotel angezeigt wird. 
Die Entgegennahme von Schecks, Kreditkarten und sonstigen Zahlungsmitteln erfolgt im Übrigen nur erfüllungshalber. 

7. Das Hotel ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die 
Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. 

Rücktritt des Hotels 

1. Wird die Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung 

nicht geleistet, so ist das Hotel zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigten Umständen vom Vertrag zurückzutreten, beispielsweise falls  

o höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich 

machen; 

o Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. des Veranstalters oder 
Zwecks, gebucht werden; 

o das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die 
Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. 
Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist. 

3. Das Hotel hat den Veranstalter von der Ausübung des Rücktrittsrechts unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
4. Es entsteht kein Anspruch des Veranstalters auf Schadenersatz gegen das Hotel, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 

Verhaltens des Hotels. 
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Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) / Nichtinanspruchnahme der Leistungen von City Hotel Würzburg ( No Show ) 
 

1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen 
Vertrag ist nur möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein sonstiges gesetzliches 

Rücktrittsrecht besteht oder wenn das Hotel der Vertragsaufhebung ausdrücklich zustimmt. Die Vereinbarung eines 
Rücktrittsrechtes sowie die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform erfolgen. 
 

2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde, kann der 
Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das 

Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum Rücktritt gegenüber dem Hotel 
ausübt. 
 

3. Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch kein gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht 
und stimmt das Hotel einer Vertragsaufhebung nicht zu, behält das Hotel den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz 

Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel hat die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Räume sowie die 
ersparten Aufwendungen anzurechnen. Die jeweils ersparten Aufwendungen können dabei gemäß den Ziffern 4, 5 und 6 
pauschaliert werden. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe 

entstanden ist. Dem Hotel steht der Nachweis frei, dass ein höherer Anspruch entstanden ist. 
 

4. Rückmeldung über genaue Teilnehmerzahl bis spätestens 8 Tage vor der Veranstaltung  

° kostenfreie Stornierung der gebuchten Leistungen bis 30 Tage vor Veranstaltung  

° vom 29. Tag bis 18 Tage vor der gebuchten Veranstaltung: 30% der gebuchten Leistungen  

° vom 17. Tag bis 8. Tag vor der gebuchten Veranstaltung: 60% der gebuchten Leistungen  

° unter 8 Tage vor der gebuchten Veranstaltung: 85 % der gebuchten Leistungen 

 
5. Die Berechnung des Speisenumsatzes erfolgt nach der Formel: Vereinbarter Speisenpreis x Teilnehmerzahl. War für das Menü 

noch kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste 3 -Gang-Menü des jeweils gültigen Veranstaltungsangebotes zugrunde 

gelegt. 
 

6. Wurde eine Tagungspauschale je Teilnehmer vereinbart, so ist das Hotel berechtigt, bei einem Rücktritt bis zum 30 Tage vor 

Veranstaltungstermin 60%, bei einem späteren Rücktritt 85% der Tagungspauschale x vereinbarter Teilnehmerzahl in Rechnung 
zu stellen 
 

7. Erfolgt der Rücktritt 24 Stunden vor Veranstaltungstermin oder Später (auch Nichtinanspruchnahme ohne vorherige 

Ankündigung) fällt eine Stornierungsgebühr von 100% der Vertraglich vereinbarten Summe an. 

Änderungen der Teilnehmerzahl 

1. Der Veranstalter muss dem Hotel die endgültige Teilnehmerzahl spätestens 4 Werktage vor dem Termin der Veranstaltung 

mitteilen. Abweichungen der Teilnehmerzahl nach unten gegenüber der als endgültig gemeldeten Zahl werden bis max. 5 % 
berücksichtigt und der Abrechnung zugrunde gelegt; darüberhinausgehende Abweichungen nach unten können nicht 

berücksichtigt werden und gehen zu Lasten des Veranstalters. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl nach oben, wird der 
Abrechnung die tatsächliche Teilnehmerzahl zugrunde gelegt. 

2. Bei Abweichungen um mehr als 10 % ist das Hotel berechtigt, die vereinbarten Preise neu festzusetzen sowie die bestätigen 

Räume zu tauschen, es sei denn, dass dies dem Veranstalter unzumutbar ist. 

Reservierungsoption 

1. Für eine unverbindliche Mietanfrage kann das Hotel dem Veranstalter eine Optionszeit nennen. Kommt innerhalb des 
festgelegtem Zeitraumes kein Vertrag zustande, so fällt nach Ablauf der Frist die Verfügungsgewalt über die reservierten Räume 

automatisch an das Hotel zurück. 

Nutzungsverlängerung, zusätzliche Leistungen 

1. Reservierte Räume stehen dem Veranstalter nur innerhalb des schriftlich vereinbarten Zeitraums zur Verfügung; eine 
Inanspruchnahme darüber hinaus bedarf der Genehmigung des Hotels. 

2. Die neben den vereinbarten, Vertraglichen Leistungen entstehenden Kosten wie Telefon, Sekretariat Service, zusätzlich bestellte 

Speisen und Getränke 
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Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe 

 

1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit dieses nicht ausdrücklich vereinbart 
wurde. 

2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen 
Anspruch auf frühere Bereitstellung. 

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer im Hotel spätestens um 11:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach 
kann das Hotel aufgrund der verspäteten Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18:00 
Uhr 50 % des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung stellen, ab 18:00 Uhr 90 %. Vertragliche Ansprüche des 

Kunden werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei nachzuweisen, dass Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Anspruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist. 

4. Wir verfügen in unserem Hause nur über Nichtraucherzimmer. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in unseren 
Nichtraucherzimmern striktes Rauchverbot gilt. Bei Nichtbeachten erlauben wir uns eine extra Gebühr von 50,00 € zu 
berechnen, da wir dieses Zimmer an diesem Tag nicht als Nichtraucherzimmer weitervermieten können. 

5. Die in den Zimmern aufgestellten Inventarartikel sind nicht im Zimmerpreis enthalten. Bei fehlenden Inventarartikeln 
werden wir Ihnen diese in Rechnung stellen 

Mitbringen von Speisen und Getränken 

1. Der Veranstalter darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen. 

2. Technische Einrichtungen und Anschlüsse 
3. Soweit das Hotel für den Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, 

handelt es im Namen, in Vollmacht und für Rechnung des Veranstalters. Der Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung 

und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtung frei. 
4. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Veranstalters unter Nutzung des Stromnetzes des Hotels bedarf dessen 

schriftlicher Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Geräte auftretende Störungen oder Beschädigungen an den 

technischen Anlagen des Hotels gehen zu Lasten des Veranstalters, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die 
Verwendung entstehenden Stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen und berechnen. 

5. Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach Möglichkeit sofort 
beseitigt. Zahlungen können nicht zurückbehalten oder gemindert werden, soweit das Hotel diese Störungen nicht zu vertreten 
hat. 

Haftung des Veranstalters für Schäden 

1. Der Veranstalter haftet für alle Schäden an Gebäuden oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. -besucher, 

Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht werden. 
2. Das Hotel kann vom Veranstalter die Stellung angemessener Sicherheiten verlangen. 

3. Weckaufträge werden von Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. Nachrichten, Post und Warensendungen für die Gäste werden 
mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung 
derselben. 

Schlussbestimmungen 

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder dieser Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen 

sollen schriftlich erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Veranstalter sind unwirksam. 
2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels. 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand, auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten, ist im Kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. 
Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Absatz 1 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
gilt der Gerichtsstand mit Sitz des Hotels. 

4. Es gilt deutsches Recht. 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen unwirksam oder nichtig sein, so 

wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 

© Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. 

Stand: Januar 2020 

 


